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Erhöhung der Ausbildungsprämie und Anhebung des Mindestlohns 

Die Ausbildungsprämien für von der Corona-Krise betroffene Betriebe, die durch 
Neueinstellungen ihr Ausbildungsniveau halten oder erhöhen, werden - rückwirkend zum 
16.2.2021 - zunächst in bisheriger Höhe verlängert.  

Für das neue Ausbildungsjahr werden die Prämien zum 1.6.2021 von 2.000 € und 3.000 € auf 
4.000 € und 6.000 € verdoppelt. Auch Zuschüsse zur Vergütung der Ausbilder können künftig 
gezahlt werden. Außerdem kann die Ausbildungsvergütung wie bisher bezuschusst werden. 
Diese Leistungen können künftig Unternehmen mit bis zu 499 Mitarbeitern (vorher 249) 
beziehen. Betriebe mit bis zu 4 Mitarbeitern erhalten pauschal 1.000 €, wenn sie ihre 
Ausbildungstätigkeit für mindestens 30 Tage fortgesetzt haben.  

Darüber hinaus wird die Übernahmeprämie bis Ende 2021 verlängert und auf 6.000 € 
verdoppelt. Auftrags- oder Verbundausbildung können bereits ab einer Laufzeit von 4 Wochen 
unterstützt werden. Die Höhe der Förderung bemisst sich an der Vertragslaufzeit. Insgesamt 
können bis zu 8.100 € beansprucht werden. Künftig kann auch der Stammausbildungsbetrieb 
statt des Interimsausbildungsbetriebs die Förderung erhalten.  

Pandemiebetroffene Unternehmen können die Kosten für externe Abschlussprüfungs-
vorbereitungskurse für Auszubildende hälftig bis max. 500 € bezuschussen lassen. Für die 
Ausbildungsprämien, die Zuschüsse, die Übernahmeprämie und den Lockdown II-
Sonderzuschuss für Kleinstunternehmen ist die Bundesagentur für Arbeit zuständig. 

Die Mindestlohnkommission empfahl am 1.7.2020 eine gesetzliche Anpassung des 
Mindestlohns in mehreren Stufen. Daraufhin wurde dieser ab dem 1.1.2021 von 9,35 € brutto 
auf 9,50 € angehoben. Zum 1.7.2021 erfolgt nunmehr eine weitere Erhöhung auf 9,60 €. Die 
nächsten Anpassungen erfolgen dann zum 1.1.2022 auf 9,82 € und ab dem 1.7.2022 auf 10,45 
€.  

Der gesetzliche Mindestlohn gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über 18 Jahre. 
Unter bestimmten Voraussetzungen haben auch Praktikantinnen und Praktikanten Anspruch 
auf Mindestlohn. Ausgenommen vom Erhalt des Mindestlohns sind z. B. Auszubildende, 
ehrenamtlich Tätige oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Maßnahme der 
Arbeitsförderung.  

Bitte beachten Sie!  
Arbeitgeber sind verpflichtet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit von 
bestimmten Arbeitnehmern spätestens bis zum Ablauf des siebten auf den Tag der 
Arbeitsleistung folgenden Kalendertages aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen 
mindestens 2 Jahre aufzubewahren. Das gilt entsprechend für Entleiher, denen ein Verleiher 
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung überlässt und für geringfügig 
Beschäftigte.  

Bei Verträgen mit Minijobbern muss überprüft werden, ob durch den Mindestlohn die 
Geringfügigkeitsgrenze von 450 € pro Monat überschritten wird. 

 

Ihr Dr. Burger-Team  


